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Änderungen an IFRS 9 Finanzinstrumente 

 

Die Paragraphen 5.4.5-5.4.9, die Paragraphen 6.8.13 und 6.9.1-6.9.13 sowie die Paragraphen 7.1.9 und 7.2.43-
7.2.46 werden eingefügt. Vor Paragraph 6.9.1 wird eine Überschrift eingefügt, und vor den Paragraphen 5.4.5, 
6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 und 7.2.43 werden Zwischenüberschriften eingefügt.  

 

5.4 Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten 

 ... 

Durch die Reform der Referenzzinssätze bedingte Änderungen der Basis für 
die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 

5.4.5 Ein Unternehmen hat die Paragraphen 5.4.6-5.4.9 nur dann auf einen finanziellen Vermögenswert oder eine 
finanzielle Verbindlichkeit anzuwenden, wenn sich die Basis für die Ermittlung der vertraglichen 
Zahlungsströme des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts oder der jeweiligen finanziellen 
Verbindlichkeit infolge der Reform der Referenzzinssätze ändert. In diesem Zusammenhang bezeichnet der 
Begriff „Reform der Referenzzinssätze“ die marktweite Reform von Referenzzinssätzen wie in 
Paragraph 6.8.2 beschrieben. 

5.4.6 Eine Änderung der Basis für die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme eines finanziellen 
Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit kann sich ergeben: 

a) aus einer Anpassung der Vertragsbedingungen, die beim erstmaligen Ansatz des 
Finanzinstruments festgelegt wurden (wenn z. B. die Vertragsbedingungen angepasst werden, um 
den darin festgelegten Referenzzinssatz durch einen alternativen Referenzzinssatz zu ersetzen), 

b) aus einem Umstand, der beim erstmaligen Ansatz des Finanzinstruments in den 
Vertragsbedingungen nicht berücksichtigt oder in Betracht gezogen wurde, d. h. ohne dass die 
Vertragsbedingungen geändert werden (wenn z. B. die Methode zur Berechnung des 
Referenzzinssatzes geändert wird, ohne dass die Vertragsbedingungen angepasst werden), 
und/oder 

c) aus der Aktivierung einer bestehenden Vertragsbedingung (wenn z. B. eine bestehende Fallback-
Klausel ausgelöst wird). 

5.4.7 Behelfsweise hat ein Unternehmen Paragraph B5.4.5 anzuwenden, um eine infolge der Reform der 
Referenzzinssätze erforderliche Änderung der Basis für die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 
eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zu bilanzieren. Dieser praktische 
Behelf gilt nur für infolge der Reform der Referenzzinssätze erforderliche Änderungen und nur in dem 
Umfang, in dem die jeweilige Änderung aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlich ist (siehe 
auch Paragraph 5.4.9). In diesem Zusammenhang wird eine Änderung der Basis für die Ermittlung der 
vertraglichen Zahlungsströme nur dann als infolge der Reform der Referenzzinssätze erforderlich 
betrachtet, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) die Notwendigkeit der Änderung ergibt sich unmittelbar aus der Reform der Referenzzinssätze 
und 

b) die neue Basis für die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme ist mit der vorherigen Basis 
(d. h. der der Änderung unmittelbar vorausgehenden Basis) wirtschaftlich gleichwertig. 

5.4.8 Beispiele für Änderungen, die zu einer neuen Basis für die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 
führen, die mit der vorherigen Basis (d. h. der der Änderung unmittelbar vorausgehenden Basis) 
wirtschaftlich gleichwertig ist, sind: 

a) der Austausch eines bestehenden Referenzzinssatzes, der zur Ermittlung der vertraglichen 
Zahlungsströme eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit 
verwendet wird, durch einen alternativen Referenzzinssatz – oder die Umsetzung einer solchen 
Reform der Referenzzinssätze durch Änderung der Methode zur Berechnung des 
Referenzzinssatzes – unter Hinzurechnung eines festen Spreads, der erforderlich ist, um die 

www.parlament.gv.at



   

 © IFRS-Stiftung 3 

Basisdifferenz zwischen dem bestehenden Referenzzinssatz und dem alternativen 
Referenzzinssatz auszugleichen, 

b) Änderungen der Anpassungsfrist, der Anpassungstermine oder der Anzahl der Tage zwischen 
den Kupon-Zahlungsterminen, um die Reform der Referenzzinssätze umzusetzen und 

c) die Aufnahme einer Fallback-Bestimmung in die Vertragsbedingungen eines finanziellen 
Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit, um die Umsetzung der unter den 
Buchstaben a und b beschriebenen Änderungen zu ermöglichen. 

5.4.9 Werden an einem finanziellen Vermögenswert oder einer finanziellen Verbindlichkeit neben den infolge 
der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen der Basis für die Ermittlung der vertraglichen 
Zahlungsströme zusätzliche Änderungen vorgenommen, so hat ein Unternehmen zunächst den praktischen 
Behelf in Paragraph 5.4.7 auf die infolge der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen 
anzuwenden. Anschließend hat das Unternehmen die in diesem Standard enthaltenen anwendbaren 
Vorschriften auf alle weiteren Änderungen anzuwenden, für die der praktische Behelf nicht gilt. Führt eine 
weitere Änderung nicht zur Ausbuchung des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen 
Verbindlichkeit, so hat das Unternehmen Paragraph 5.4.3 bzw. Paragraph B5.4.6 anzuwenden, um die 
zusätzliche Änderung zu bilanzieren. Führt die zusätzliche Änderung zur Ausbuchung des finanziellen 
Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit, hat das Unternehmen die Ausbuchungsvorschriften 
anzuwenden. 

 ... 

6.8 Vorübergehende Ausnahmen von der Anwendung spezieller 
Vorschriften für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

Ende der Anwendung 

 ... 

6.8.13 Ein Unternehmen hat die Anwendung der Paragraphen 6.8.7 und 6.8.8 prospektiv zum früheren der 
nachstehend genannten Termine einzustellen: 

a) wenn in Anwendung von Absatz 6.9.1 infolge der Reform der Referenzzinssätze erforderliche 
Änderungen an der nicht vertraglich spezifizierten Risikokomponente vorgenommen werden 
oder 

b) wenn die Sicherungsbeziehung, in der die nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente 
designiert ist, beendet wird. 

6.9 Weitere durch die Reform der Referenzzinssätze bedingte 
vorübergehende Ausnahmen 

6.9.1 Sobald die in den Paragraphen 6.8.4-6.8.8 aufgestellten Voraussetzungen auf eine Sicherungsbeziehung 
nicht mehr anwendbar sind (siehe die Paragraphen 6.8.9-6.8.13), hat ein Unternehmen die formale 
Designation der jeweiligen Sicherungsbeziehung in der zuvor dokumentierten Weise anzupassen, um den 
aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen Rechnung zu tragen, d. h. die 
Änderungen stehen im Einklang mit den Bestimmungen der Paragraphen 5.4.6-5.4.8. In diesem 
Zusammenhang ist die Designation der Sicherungsbeziehung nur anzupassen, wenn eine oder mehrere der 
folgenden Änderungen vorgenommen werden: 

a) eine Designation eines alternativen (vertraglich oder nicht vertraglich spezifizierten) 
Referenzzinssatzes als abgesichertes Risiko, 

b) eine Anpassung der Beschreibung des gesicherten Grundgeschäfts, einschließlich der 
Beschreibung des designierten Teils der abgesicherten Zahlungsströme oder des abgesicherten 
beizulegenden Zeitwerts, oder 

c) eine Anpassung der Beschreibung des Sicherungsinstruments. 

6.9.2 Ein Unternehmen hat die Bestimmungen des Paragraphen 6.9.1(c) auch anzuwenden, wenn die folgenden 
drei Bedingungen erfüllt sind: 
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a) das Unternehmen nimmt eine aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderliche 
Änderung auf andere Weise vor als durch eine Änderung der Basis für die Ermittlung der 
vertraglichen Zahlungsströme des Sicherungsinstruments (wie in Paragraph 5.4.6 beschrieben), 

b) das ursprüngliche Sicherungsinstrument wird nicht ausgebucht und 

c) die gewählte Vorgehensweise ist wirtschaftlich gleichwertig mit einer Änderung der Basis für die 
Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme des ursprünglichen Sicherungsinstruments (wie in 
den Paragraphen 5.4.7 und 5.4.8 beschrieben). 

6.9.3 Die in den Paragraphen 6.8.4-6.8.8 aufgestellten Voraussetzungen können zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten nicht mehr anwendbar sein. Daher kann ein Unternehmen nach Paragraphen 6.9.1 verpflichtet 
sein, die formale Designation seiner Sicherungsbeziehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten anzupassen 
oder die formale Designation einer Sicherungsbeziehung mehr als einmal anzupassen. Nur dann, wenn eine 
solche Änderung an der Designation der Sicherungsbeziehung vorgenommen wird, hat ein Unternehmen je 
nach Fall die Paragraphen 6.9.7-6.9.12 anzuwenden. Ein Unternehmen hat zudem Paragraph 6.5.8 (bei 
einer Absicherung des beizulegenden Zeitwerts) oder Paragraph 6.5.11 (bei einer Absicherung von 
Zahlungsströmen) anzuwenden, um etwaige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des gesicherten 
Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments zu bilanzieren. 

6.9.4 Ein Unternehmen hat eine Sicherungsbeziehung gemäß Paragraph 6.9.1 bis zum Ende jener 
Berichtsperiode anzupassen, in der eine aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderliche Änderung 
des abgesicherten Risikos, des gesicherten Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments vorgenommen 
wird. Eine solche Anpassung der formalen Designation einer Sicherungsbeziehung stellt weder eine 
Beendigung der Sicherungsbeziehung noch eine Designation einer neuen Sicherungsbeziehung dar. 

6.9.5 Werden zusätzlich zu den aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen weitere 
Änderungen an dem/der in einer Sicherungsbeziehung designierten finanziellen Vermögenswert oder 
finanziellen Verbindlichkeit (wie in den Paragraphen 5.4.6-5.4.8 beschrieben) oder an der Designation der 
Sicherungsbeziehung (gemäß Paragraph 6.9.1) vorgenommen, so hat ein Unternehmen zunächst die 
geltenden Anforderungen dieses Standards anzuwenden, um zu ermitteln, ob diese zusätzlichen 
Änderungen die Beendigung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen bewirken. Führen die 
zusätzlichen Änderungen nicht zur Beendigung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, hat ein 
Unternehmen die formale Designation der Sicherungsbeziehung gemäß Paragraph 6.9.1 anzupassen. 

6.9.6 Die in den Paragraphen 6.9.7- 6.9.13 vorgesehenen Ausnahmen gelten nur für die dort genannten 
Anforderungen. Ein Unternehmen hat auf Sicherungsbeziehungen, die von der Reform der 
Referenzzinssätze unmittelbar betroffen sind, alle anderen in diesem Standard enthaltenen Vorschriften zur 
Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen anzuwenden, einschließlich der in Paragraph 6.4.1 genannten 
Kriterien. 

Bilanzierung qualifizierender Sicherungsbeziehungen 

Absicherung von Zahlungsströmen 

6.9.7 Für die Zwecke der Anwendung des Paragraphen 6.5.11 wird zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen 
die Beschreibung eines gesicherten Grundgeschäfts gemäß Paragraph 6.9.1(b) anpasst, unterstellt, dass der 
in der Rücklage für die Absicherung von Zahlungsströmen erfasste kumulierte Betrag auf dem alternativen 
Referenzzinssatz basiert, anhand dessen die abgesicherten künftigen Zahlungsströme ermittelt werden. 

6.9.8 Wird bei einer beendeten Sicherungsbeziehung der Referenzzinssatz, auf dem die abgesicherten künftigen 
Zahlungsströme basierten, entsprechend den Anforderungen der Reform der Referenzzinssätze geändert, so 
wird für die Zwecke der Anwendung des Paragraphen 6.5.12 hinsichtlich der Feststellung, ob mit dem 
Eintritt der abgesicherten künftigen Zahlungsströme zu rechnen ist, unterstellt, dass der in der Rücklage für 
die Absicherung von Zahlungsströmen für die jeweilige Sicherungsbeziehung erfasste kumulierte Betrag 
auf dem alternativen Referenzzinssatz basiert, auf dem die abgesicherten künftigen Zahlungsströme 
beruhen werden. 

Gruppen von Grundgeschäften 

6.9.9. Wenn ein Unternehmen Paragraph 6.9.1 auf Gruppen von Grundgeschäften anwendet, die bei einer 
Absicherung des beizulegenden Zeitwerts oder bei einer Absicherung von Zahlungsströmen als gesicherte 
Grundgeschäfte designiert werden, hat es die gesicherten Grundgeschäfte auf Basis des abgesicherten 
Referenzzinssatzes Untergruppen zuzuordnen und für jede Untergruppe den Referenzzinssatz als 
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abgesichertes Risiko zu designieren. Bei einer Sicherungsbeziehung, bei der eine Gruppe von 
Grundgeschäften gegen Änderungen eines von der Reform der Referenzzinssätze betroffenen 
Referenzzinssatzes abgesichert wird, könnten zum Beispiel die abgesicherten Zahlungsströme oder der 
abgesicherte beizulegende Zeitwert einiger Grundgeschäfte der Gruppe auf einen alternativen 
Referenzzinssatz umgestellt werden, bevor dies bei anderen Grundgeschäften der Gruppe der Fall ist. In 
diesem Beispiel würde das Unternehmen in Anwendung des Paragraphen 6.9.1 den alternativen 
Referenzzinssatz als abgesichertes Risiko für diese relevante Untergruppe gesicherter Grundgeschäfte 
designieren. Für die andere Untergruppe der gesicherten Grundgeschäfte würde das Unternehmen weiterhin 
den geltenden Referenzzinssatz als abgesichertes Risiko designieren, bis die abgesicherten Zahlungsströme 
oder der abgesicherte beizulegende Zeitwert dieser Grundgeschäfte auf den alternativen Referenzzinssatz 
umgestellt werden, oder die Grundgeschäfte auslaufen und durch gesicherte Grundgeschäfte ersetzt werden, 
denen der alternative Referenzzinssatz zugrunde liegt. 

6.9.10 Ein Unternehmen hat für jede Untergruppe separat zu beurteilen, ob sie die in Paragraph 6.6.1 genannten 
Anforderungen an ein gesichertes Grundgeschäft erfüllt. Erfüllt eine Untergruppe die Anforderungen des 
Paragraphen 6.6.1 nicht, hat das Unternehmen die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen prospektiv für 
die Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit einzustellen. Ein Unternehmen hat auch die Vorschriften der 
Paragraphen 6.5.8 und 6.5.11 anzuwenden, um eine Unwirksamkeit hinsichtlich der Sicherungsbeziehung 
in ihrer Gesamtheit zu bilanzieren. 

Designation von Risikokomponenten 

6.9.11 Ein alternativer Referenzzinssatz, der als nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert und 
zum Zeitpunkt der Designation nicht einzeln identifizierbar ist (siehe die Paragraphen 6.3.7(a) und B6.3.8), 
wird nur dann als separat identifizierbar zu diesem Zeitpunkt unterstellt, wenn das Unternehmen 
vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass der alternative Referenzzinssatz innerhalb eines Zeitraums 
von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der Designation als Risikokomponente einzeln identifizierbar sein wird. 
Der Zeitraum von 24 Monaten gilt gesondert für jeden alternativen Referenzzinssatz und beginnt ab dem 
Zeitpunkt, an dem das Unternehmen den jeweiligen alternativen Referenzzinssatz erstmals als nicht 
vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert hat (d. h. der Zeitraum von 24 Monaten gilt 
eigenständig für jeden Zinssatz). 

6.9.12 Wenn ein Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt vernünftigerweise davon ausgehen muss, dass der 
alternative Referenzzinssatz innerhalb von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen ihn 
erstmals als nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert hat, nicht einzeln identifizierbar 
sein wird, hat es die Anwendung der in Paragraph 6.9.11 genannten Anforderung auf diesen alternativen 
Referenzzinssatz zu beenden und die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften ab dem Zeitpunkt dieser 
erneuten Einschätzung für alle Sicherungsbeziehungen, bei denen der alternative Referenzzinssatz als nicht 
vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert wurde, prospektiv einzustellen. 

6.9.13 Zusätzlich zu den in Paragraph 6.9.1 genannten Sicherungsbeziehungen hat ein Unternehmen die 
Bestimmungen der Paragraphen 6.9.11 und 6.9.12 auf neue Sicherungsbeziehungen anzuwenden, bei denen 
ein alternativer Referenzzinssatz als nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert wird (siehe 
die Paragraphen 6.3.7(a) und B6.3.8), wenn die jeweilige Risikokomponente aufgrund der Reform der 
Referenzzinssätze zum Zeitpunkt ihrer Designation nicht einzeln identifizierbar ist. 

7.1 Datum des Inkrafttretens 

 ... 

7.1.9. Durch die im August 2020 herausgegebene Verlautbarung Reform der Referenzzinsätze – Phase 2, mit der 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 geändert wurden, wurden die Paragraphen 5.4.5-5.4.9, 
6.8.13, Abschnitt 6.9 und die Paragraphen 7.2.43-7.2.46 eingefügt. Diese Änderungen sind auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Eine frühere Anwendung ist 
zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies 
anzugeben. 

7.2 Übergangsvorschriften 

 ... 
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Übergangsvorschriften für Reform der Referenzzinsätze – Phase 2 

7.2.43 Soweit in den Paragraphen 7.2.44-7.2.46 nicht anders festgelegt, ist die Verlautbarung Reform der 

Referenzzinssätze – Phase 2 gemäß IAS 8 rückwirkend anzuwenden. 

7.2.44 Eine neue Sicherungsbeziehung (z. B. wie in Paragraph 6.9.13 beschrieben) darf nur prospektiv designiert 
werden (d. h. in Vorperioden darf ein Unternehmen keine neue Sicherungsbeziehung designieren). Ein 
Unternehmen hat eine beendete Sicherungsbeziehung wieder herzustellen, allerdings nur dann, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen hatte die jeweilige Sicherungsbeziehung nur aufgrund von Veränderungen 
beendet, die die Reform der Referenzzinssätze notwendig gemacht hatte, und das Unternehmen 
hätte die Sicherungsbeziehung nicht beenden müssen, wenn diese Änderungen zu diesem 
Zeitpunkt bereits angewandt worden wären, und 

b) zu Beginn der Berichtsperiode, in der ein Unternehmen die Änderungen erstmals anwendet 
(Datum der erstmaligen Anwendung der Änderungen), erfüllt die beendete Sicherungsbeziehung 
die Voraussetzungen für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen (nach Berücksichtigung 
der Änderungen). 

7.2.45 Falls ein Unternehmen eine beendete Sicherungsbeziehung in Anwendung des Paragraphen 7.2.44 wieder 
herstellt, hat es die in den Paragraphen 6.9.11 und 6.9.12 enthaltenen Bezugnahmen auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Designation des alternativen Referenzzinssatzes als nicht vertraglich spezifizierte 
Risikokomponente als Bezugnahmen auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Änderungen 
auszulegen (d. h. der Zeitraum von 24 Monaten für den jeweiligen alternativen Referenzzinssatz, der als 
nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert ist, beginnt mit dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung der Änderungen). 

7.2.46 Um der Anwendung dieser Änderungen Rechnung zu tragen, braucht ein Unternehmen Vorperioden nicht 
anzupassen. Ein Unternehmen darf Vorperioden nur dann anpassen, wenn dabei keine nachträglichen 
Erkenntnisse verwendet werden. Passt ein Unternehmen Vorperioden nicht an, hat es etwaige Differenzen 
zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in das der Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder 
einem anderen als sachgerecht angesehenen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres zu erfassen, in 
das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt. 
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Änderungen an IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung 

 

Paragraph 102M wird geändert. 

Die Paragraphen 102O-102Z3 und 108H-108K werden eingefügt. Vor Paragraph 102P wird eine Überschrift 
eingefügt, und vor den Paragraphen 102P, 102V, 102Y und 102Z1 werden Zwischenüberschriften eingefügt.  

 

Vorübergehende Ausnahmen von der Anwendung spezieller 
Vorschriften für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

 ... 

Ende der Anwendung 

102M Ein Unternehmen hat die Anwendung des Paragraphen 102G auf eine Sicherungsbeziehung prospektiv zum 
früheren der nachstehend genannten Termine einzustellen: 

a) wenn die durch die Reform der Referenzzinssätze bedingte Unsicherheit, was das abgesicherte 
Risiko sowie den Zeitpunkt und die Höhe der referenzzinssatzbasierten Zahlungsströme aus dem 
gesicherten Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument angeht, nicht mehr besteht und 

b) wenn die Sicherungsbeziehung, auf die die Ausnahme angewandt wird, beendet wird. 

 ... 

102O Ein Unternehmen hat die Anwendung der Paragraphen 102H und 102I prospektiv zum früheren der 
nachstehend genannten Termine einzustellen: 

a) wenn an dem nicht vertraglich spezifizierten Risikoanteil unter Anwendung des 
Paragraphen 102P Änderungen vorgenommen werden, die aufgrund der Reform der 
Referenzzinssätze erforderlich sind, oder 

b) wenn die Sicherungsbeziehung, in der der nicht vertraglich spezifizierte Risikoanteil designiert 
ist, beendet wird. 

Weitere durch die Reform der Referenzzinsätze bedingte 
vorübergehende Ausnahmen 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

102P Sobald die Bestimmungen der Paragraphen 102D-102I auf eine Sicherungsbeziehung nicht mehr 
anwendbar sind (siehe die Paragraphen 102J-102O), hat ein Unternehmen die formale Designation der 
jeweiligen Sicherungsbeziehung in der zuvor dokumentierten Weise anzupassen, um den aufgrund der 
Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen Rechnung zu tragen, d. h. die Änderungen stehen 
im Einklang mit den Bestimmungen der Paragraphen 5.4.6-5.4.8 des IFRS 9. In diesem Zusammenhang ist 
die Designation der Sicherungsbeziehung nur anzupassen, wenn eine oder mehrere der folgenden 
Änderungen vorgenommen werden: 

a) eine Designation eines alternativen (vertraglich oder nicht vertraglich spezifizierten) 
Referenzzinssatzes als abgesichertes Risiko, 

b) eine Anpassung der Beschreibung des gesicherten Grundgeschäfts, einschließlich der 
Beschreibung des designierten Teils der abgesicherten Zahlungsströme oder des abgesicherten 
beizulegenden Zeitwerts, 

c) eine Anpassung der Beschreibung des Sicherungsinstruments oder 

d) eine Anpassung der Beschreibung der Art und Weise, wie das Unternehmen die Wirksamkeit der 
Absicherung beurteilen wird. 
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102Q Die Bestimmungen des Paragraphen 102P(c) sind auch anzuwenden, wenn die folgenden drei Bedingungen 
erfüllt sind: 

a) das Unternehmen nimmt eine aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderliche 
Änderung auf andere Weise vor als durch eine Änderung der Basis für die Ermittlung der 
vertraglichen Zahlungsströme des Sicherungsinstruments (wie in Paragraph 5.4.6 des IFRS 9 
beschrieben), 

b) das ursprüngliche Sicherungsinstrument wird nicht ausgebucht und 

c) die gewählte Vorgehensweise ist wirtschaftlich gleichwertig mit einer Änderung der Basis für die 
Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme des ursprünglichen Sicherungsinstruments (wie in 
den Paragraphen 5.4.7 und 5.4.8 des IFRS 9 beschrieben). 

102R Die Bestimmungen der Paragraphen 102D–102I können zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre 
Anwendbarkeit verlieren. Daher kann ein Unternehmen in Anwendung des Paragraphen 102P dazu 
verpflichtet sein, die formale Designation seiner Sicherungsbeziehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
anzupassen oder die formale Designation einer Sicherungsbeziehung mehr als einmal anzupassen. Nur 
dann, wenn eine solche Änderung an der Designation der Sicherungsbeziehung vorgenommen wird, hat ein 
Unternehmen je nach Fall die Paragraphen 102V–102Z2 anzuwenden. Ein Unternehmen hat zudem 
Paragraph 89 (bei einer Absicherung des beizulegenden Zeitwerts) oder Paragraph 96 (bei einer 
Absicherung von Zahlungsströmen) anzuwenden, um etwaige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des 
gesicherten Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments zu bilanzieren. 

102S Eine Sicherungsbeziehung ist gemäß Paragraph 102P spätestens bis zum Ende jener Berichtsperiode 
anzupassen, in der eine aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderliche Änderung des 
abgesicherten Risikos, des gesicherten Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments vorgenommen wird. 
Der Klarheit halber sei darauf hingewiesen, dass eine solche Anpassung der formalen Designation einer 
Sicherungsbeziehung weder die Beendigung der Sicherungsbeziehung noch die Designation einer neuen 
Sicherungsbeziehung darstellt. 

102T Werden zusätzlich zu den aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen weitere 
Änderungen an dem/der in einer Sicherungsbeziehung designierten finanziellen Vermögenswert oder 
finanziellen Verbindlichkeit (wie in den Paragraphen 5.4.6-5.4.8 des IFRS 9 beschrieben) oder an der 
Designation der Sicherungsbeziehung (gemäß Paragraph 102P) vorgenommen, so hat ein Unternehmen 
zunächst die geltenden Anforderungen dieses Standards anzuwenden, um zu ermitteln, ob diese 
zusätzlichen Änderungen die Beendigung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften bewirken. Führen die 
zusätzlichen Änderungen nicht zur Beendigung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, hat ein 
Unternehmen die formale Designation der Sicherungsbeziehung gemäß Paragraph 102P anzupassen. 

102U Die in den Paragraphen 102V–102Z3 vorgesehenen Ausnahmen gelten nur für die dort genannten 
Anforderungen. Auf Sicherungsbeziehungen, die von der Reform der Referenzzinssätze unmittelbar 
betroffen sind, sind alle anderen in diesem Standard enthaltenen Vorschriften zur Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen anzuwenden, einschließlich der in Paragraph 88 genannten Kriterien. 

Bilanzierung qualifizierender Sicherungsbeziehungen  

Rückwirkende Beurteilung der Wirksamkeit 

102V Für die Zwecke der Beurteilung der rückwirkenden Effektivität einer Sicherungsbeziehung auf kumulativer 
Basis in Anwendung des Paragraphen 88e – und nur zu für diese Zwecke – darf sich ein Unternehmen 
dafür entscheiden, die kumulierten Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts und des 
Sicherungsinstruments zu dem Zeitpunkt auf null zurückzusetzen, ab dem es Paragraph 102G gemäß der 
Anforderung des Paragraphen 102M nicht mehr anwendet. Diese Entscheidung kann für jede 
Sicherungsbeziehung gesondert getroffen werden (d. h. auf Grundlage jeder einzelnen 
Sicherungsbeziehung). 

Absicherung von Zahlungsströmen 

102W Für die Zwecke der Anwendung des Paragraphen 97 wird zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen die 
Beschreibung eines gesicherten Grundgeschäfts gemäß Paragraph 102P(b) anpasst, unterstellt, dass der im 
sonstigen Ergebnis erfasste kumulierte Ertrag oder Aufwand auf dem alternativen Referenzzinssatz basiert, 
anhand dessen die abgesicherten künftigen Zahlungsströme ermittelt werden. 

www.parlament.gv.at



   

 © IFRS-Stiftung 9 

102X Wird bei einer beendeten Sicherungsbeziehung der Referenzzinssatz, auf dem die abgesicherten künftigen 
Zahlungsströme basierten, entsprechend den Anforderungen der Reform der Referenzzinssätze geändert, so 
wird für die Zwecke der Anwendung des Paragraphen 101(c) hinsichtlich der Feststellung, ob mit dem 
Eintritt der abgesicherten künftigen Zahlungsströme zu rechnen ist, unterstellt, dass der im sonstigen 
Ergebnis für die jeweilige Sicherungsbeziehung erfasste kumulierte Betrag auf dem alternativen 
Referenzzinssatz basiert, auf dem die abgesicherten künftigen Zahlungsströme beruhen werden. 

Gruppen von Grundgeschäften 

102Y Wenn ein Unternehmen Paragraph 102P auf Gruppen von Grundgeschäften anwendet, die bei einer 
Absicherung des beizulegenden Zeitwerts oder bei einer Absicherung von Zahlungsströmen als gesicherte 
Grundgeschäfte designiert werden, hat es die gesicherten Grundgeschäfte auf Basis des abgesicherten 
Referenzzinssatzes Untergruppen zuzuordnen und für jede Untergruppe den Referenzzinssatz als 
abgesichertes Risiko zu designieren. Bei einer Sicherungsbeziehung, bei der eine Gruppe von 
Grundgeschäften gegen Änderungen eines von der Reform der Referenzzinssätze betroffenen 
Referenzzinssatzes abgesichert wird, könnten zum Beispiel die abgesicherten Zahlungsströme oder der 
abgesicherte beizulegende Zeitwert einiger Grundgeschäfte der Gruppe auf einen alternativen 
Referenzzinssatz umgestellt werden, bevor dies bei anderen Grundgeschäften der Gruppe der Fall ist. In 
diesem Beispiel würde das Unternehmen in Anwendung des Paragraphen 102P den alternativen 
Referenzzinssatz als abgesichertes Risiko für diese relevante Untergruppe gesicherter Grundgeschäfte 
designieren. Für die andere Untergruppe der gesicherten Grundgeschäfte würde das Unternehmen weiterhin 
den geltenden Referenzzinssatz als abgesichertes Risiko designieren, bis die abgesicherten Zahlungsströme 
oder der abgesicherte beizulegende Zeitwert dieser Grundgeschäfte auf den alternativen Referenzzinssatz 
umgestellt werden, oder die Grundgeschäfte auslaufen und durch gesicherte Grundgeschäfte ersetzt werden, 
denen der alternative Referenzzinssatz zugrunde liegt. 

102Z Ein Unternehmen hat für jede Untergruppe separat zu beurteilen, ob sie die in den Paragraphen 78 und 83 
genannten Anforderungen an ein gesichertes Grundgeschäft erfüllt. Erfüllt eine Untergruppe die 
Anforderungen der Paragraphen 78 und 83 nicht, hat das Unternehmen die Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen prospektiv für die Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit einzustellen. Ein 
Unternehmen hat auch die Vorschriften der Paragraphen 89 oder 96 anzuwenden, um eine Unwirksamkeit 
hinsichtlich der Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit zu bilanzieren. 

Designation finanzieller Posten als gesicherte Grundgeschäfte 

102Z1 Ein alternativer Referenzzinssatz, der als nicht vertraglich spezifizierter Risikoanteil designiert und zum 
Zeitpunkt der Designation nicht separat identifizierbar ist (siehe die Paragraphen 81 und AG99F), wird nur 
dann als separat identifizierbar zu diesem Zeitpunkt unterstellt, wenn das Unternehmen vernünftigerweise 
davon ausgehen kann, dass der alternative Referenzzinssatz innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab 
dem Zeitpunkt der Designation als Risikokomponente separat identifizierbar sein wird. Der Zeitraum von 
24 Monaten gilt gesondert für jeden alternativen Referenzzinssatz und beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem 
das Unternehmen den jeweiligen alternativen Referenzzinssatz erstmals als nicht vertraglich spezifizierten 
Risikoanteil designiert hat (d. h. der Zeitraum von 24 Monaten gilt eigenständig für jeden Zinssatz). 

102Z2 Wenn ein Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt vernünftigerweise davon ausgehen muss, dass der 
alternative Referenzzinssatz innerhalb von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen ihn 
erstmals als nicht vertraglich spezifizierten Risikoanteil designiert hat, nicht separat identifizierbar sein 
wird, hat es die Anwendung der in Paragraph 102Z1 genannten Anforderung nicht mehr auf diesen 
alternativen Referenzzinssatz zu beenden und die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften ab dem Zeitpunkt 
dieser Neubeurteilung prospektiv für alle Sicherungsbeziehungen, bei denen der alternative 
Referenzzinssatz als nicht vertraglich spezifizierter Risikoanteil designiert wurde, einzustellen. 

102Z3 Zusätzlich zu den in Paragraph 102P genannten Sicherungsbeziehungen hat ein Unternehmen die 
Bestimmungen der Paragraphen 102Z1 und 102Z2 auf neue Sicherungsbeziehungen anzuwenden, bei 
denen ein alternativer Referenzzinssatz als nicht vertraglich spezifizierter Risikoanteil designiert wird 
(siehe die Paragraphen 81 und AG99F), wenn der jeweilige Risikoanteil aufgrund der Reform der 
Referenzzinssätze zum Zeitpunkt seiner Designation nicht separat identifizierbar ist. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 ... 
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108H Durch die im August 2020 herausgegebene Verlautbarung Reform der Referenzzinsätze – Phase 2, mit der 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 geändert wurden, wurden die Paragraphen 102O–102Z3 und 
108I–108K eingefügt und wurde Paragraph 102M geändert. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet 
ein Unternehmen die Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies anzugeben. Soweit in den 
Paragraphen 108I–108K nicht anders festgelegt, sind diese Änderungen gemäß IAS 8 rückwirkend 
anzuwenden. 

108I Ein Unternehmen darf eine neue Sicherungsbeziehung (z. B. wie in Paragraph 102Z3 beschrieben) nur 
prospektiv designieren (d. h. in Vorperioden darf ein Unternehmen keine neue Sicherungsbeziehung 
designieren). Ein Unternehmen hat eine beendete Sicherungsbeziehung wieder herzustellen, allerdings nur 
dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen hatte die jeweilige Sicherungsbeziehung nur aufgrund von Veränderungen 
beendet, die die Reform der Referenzzinssätze notwendig gemacht hatte, und das Unternehmen 
hätte die Sicherungsbeziehung nicht beenden müssen, wenn diese Änderungen zu diesem 
Zeitpunkt bereits angewandt worden wären und 

b) zu Beginn der Berichtsperiode, in der ein Unternehmen die Änderungen erstmals anwendet 
(Datum der erstmaligen Anwendung der Änderungen), erfüllt die beendete Sicherungsbeziehung 
die Voraussetzungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften (nach Berücksichtigung der 
Änderungen). 

108J Falls ein Unternehmen eine beendete Sicherungsbeziehung in Anwendung des Paragraphen 108I wieder 
herstellt, hat es die in den Paragraphen 102Z1 und 102Z2 enthaltenen Bezugnahmen auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Designation des alternativen Referenzzinssatzes als nicht vertraglich spezifizierten Risikoanteil 
als Bezugnahmen auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Änderungen auszulegen (d. h. der 
Zeitraum von 24 Monaten für den jeweiligen alternativen Referenzzinssatz, der als nicht vertraglich 
spezifizierter Risikoanteil designiert ist, beginnt mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser 
Änderungen). 

108K Um der Anwendung dieser Änderungen Rechnung zu tragen, braucht ein Unternehmen Vorperioden nicht 
anzupassen. Ein Unternehmen darf Vorperioden nur dann anpassen, wenn dabei keine nachträglichen 
Erkenntnisse verwendet werden. Passt ein Unternehmen Vorperioden nicht an, hat es etwaige Differenzen 
zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in das der Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder 
einer anderen als sachgerecht angesehenen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres zu erfassen, in 
das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt. 
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Änderungen an IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 

 

Die Paragraphen 24I-24J und 44G – 44HH werden eingefügt, und vor Paragraph 24I wird eine 
Zwischenüberschrift eingefügt.  

 

Andere Angaben 

 ... 

Durch die Reform der Referenzzinsätze bedingte ergänzende Angaben 

24I Um den Abschlussadressaten einen Einblick in die Auswirkungen der Reform der Referenzzinssätze auf die 
Finanzinstrumente und die Risikomanagementstrategie eines Unternehmens zu geben, hat ein Unternehmen 
Angaben zu folgenden Punkten zu machen: 

a) zu Art und Ausmaß der Risiken, die sich für das Unternehmen aus Finanzinstrumenten ergeben, 
die von der Reform der Referenzzinssätze betroffen sind, sowie zum Umgang des Unternehmens 
mit diesen Risiken und 

b) zu dem Fortschritt des Unternehmens bei der Vollendung des Übergangs zu alternativen 
Referenzzinssätzen und zur Handhabung des Übergangs durch das Unternehmen. 

24J Um die in Paragraph 24I genannten Ziele zu erreichen, hat ein Unternehmen Angaben zu folgenden 
Punkten zu machen: 

a) der Art und Weise, wie das Unternehmen den Übergang zu alternativen Referenzzinssätzen 
handhabt, zu seinem zum Abschlussstichtag erzielten Fortschritt und zu den Risiken, die sich 
infolge des Übergangs für das Unternehmen aus Finanzinstrumenten ergeben; 

b) quantitative Angaben zu Finanzinstrumenten, die zum Ende der Berichtsperiode noch nicht auf 
einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt wurden, aufgeschlüsselt nach bedeutenden 
Referenzzinssätzen, die von der Reform der Referenzzinssätze betroffen sind; dabei ist Folgendes 
jeweils separat auszuweisen: 

i) nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte, 

ii) nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten und 

iii) Derivate und 

c) wenn die in Paragraph 24J(a) genannten Risiken zu Änderungen der Risikomanagementstrategie 
eines Unternehmens geführt haben (siehe Paragraph 22A), eine Beschreibung dieser 
Änderungen. 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 ... 

44GG Durch die im August 2020 herausgegebene Verlautbarung Reform der Referenzzinsätze – Phase 2, mit der 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 geändert wurden, wurden die Paragraphen 24I–24J und 
44HH eingefügt. Ein Unternehmen hat diese Änderungen anzuwenden, wenn es die Änderungen an IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 4 oder IAS 16 anwendet. 

44HH In der Berichtsperiode, in der ein Unternehmen erstmals die Verlautbarung Reform der Referenzzinssätze – 
Phase 2 anwendet, braucht es die nach Paragraph 28(f) des IAS 8 verlangten Angaben nicht zu machen. 
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Änderungen an IFRS 4 Versicherungsverträge 

 

Die Paragraphen 20R-20S und die Paragraphen 50-51 werden eingefügt. Vor Paragraph 20R wird eine 
Zwischenüberschrift eingefügt. 

 

Ansatz und Bewertung 

 ... 

Durch die Reform der Referenzzinssätze bedingte Änderungen der Basis für 
die Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 

20R Ein Versicherer, der die vorübergehende Befreiung vom IFRS 9 in Anspruch nimmt, hat die Vorschriften 
der Paragraphen 5.4.6‒5.4.9 des IFRS 9 nur dann auf einen finanziellen Vermögenswert oder eine 
finanzielle Verbindlichkeit anzuwenden, wenn sich die Basis für die Ermittlung der vertraglichen 
Zahlungsströme des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts oder der jeweiligen finanziellen 
Verbindlichkeit infolge der Reform des Referenzzinssatzes ändert. In diesem Zusammenhang bezeichnet 
der Begriff „Reform der Referenzzinssätze“ die marktweite Reform von Referenzzinssätzen wie in 
Paragraph 102B von IAS 39 beschrieben. 

20S Für die Zwecke der Anwendung der Paragraphen 5.4.6-5.4.9 der Änderungen an IFRS 9 sind Bezugnahmen 
auf Paragraph B5.4.5 in IFRS 9 als Bezugnahmen auf Paragraph AG7 in IAS 39 zu verstehen. 
Bezugnahmen auf die Paragraphen 5.4.3 und B5.4.6 in IFRS 9 sind als Bezugnahmen auf Paragraph AG8 
in IAS 39 zu verstehen. 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

 ... 

50 Durch die im August 2020 herausgegebene Verlautbarung Reform der Referenzzinsätze – Phase 2, mit der 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 geändert wurden, wurden die Paragraphen 20R-20S und 
Paragraph 51 eingefügt. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2021 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese 
Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies anzugeben. Soweit in Paragraph 51 nicht anders 
festgelegt, sind diese Änderungen gemäß IAS 8 rückwirkend anzuwenden. 

51 Um der Anwendung dieser Änderungen Rechnung zu tragen, braucht ein Unternehmen Vorperioden nicht 
anzupassen. Ein Unternehmen darf Vorperioden nur anpassen, wenn dabei keine nachträglichen 
Erkenntnisse verwendet werden. Passt ein Unternehmen Vorperioden nicht an, hat es etwaige Differenzen 
zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in das der Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder 
einer anderen als sachgerecht angesehenen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres zu erfassen, in 
das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt. 
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Änderungen an IFRS 16 Leasingverhältnisse 

 

Die Paragraphen 104-106 und die Paragraphen C1B und C20C-C20D werden eingefügt. Vor Paragraph 104 
wird eine Überschrift und vor Paragraph C20C eine Zwischenüberschrift eingefügt.  

 

Durch die Reform der Referenzzinsätze bedingte vorübergehende 
Ausnahme 

104 Ein Leasingnehmer hat die Paragraphen 105-106 auf alle Änderungen eines Leasingverhältnisses 
anzuwenden, die infolge der Reform der Referenzzinssätze eine Änderung der Basis für die Ermittlung 
künftiger Leasingzahlungen bewirken (siehe die Paragraphen 5.4.6 und 5.4.8 des IFRS 9). Diese 
Paragraphen gelten ausschließlich für derartige Änderungen eines Leasingverhältnisses. In diesem 
Zusammenhang bezeichnet der Begriff „Reform der Referenzzinssätze“ die marktweite Reform von 
Referenzzinssätzen wie in Paragraph 6.8.2 von IFRS 9 beschrieben 

105 Behelfsweise hat ein Leasingnehmer Paragraph 42 anzuwenden, um eine infolge der Reform der 
Referenzzinssätze erforderliche Änderung eines Leasingverhältnisses zu bilanzieren. Dieser praktische 
Behelf gilt nur für derartige Änderungen. In diesem Zusammenhang wird eine Änderung des 
Leasingverhältnisses nur dann als infolge der Reform der Referenzzinsätze erforderlich betrachtet, wenn 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Notwendigkeit der Änderung ergibt sich unmittelbar aus der Reform der Referenzzinssätze 
und 

b) die neue Basis für die Ermittlung der Leasingzahlungen ist der vorherigen Basis (d. h. der der 
Änderung unmittelbar vorausgehenden Basis) wirtschaftlich gleichwertig. 

106 Werden zu den aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen Änderungen von 
Leasingverhältnissen indes weitere Änderungen an den Leasingverhältnissen vorgenommen, wendet der 
Leasingnehmer die geltenden Anforderungen dieses Standards an, um alle vorgenommenen Änderungen 
von Leasingverhältnissen, einschließlich der aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlichen, 
gleichzeitig zu bilanzieren. 

 ... 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

 ... 

C1B Durch die im August 2020 herausgegebene Verlautbarung Reform der Referenzzinsätze – Phase 2, mit der 
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 geändert wurden, wurden die Paragraphen 104-106 und 
C20C-C20D eingefügt. Diese Änderungen sind auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2021 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese 
Änderungen auf ein früheres Geschäftsjahr an, hat es dies anzugeben. 

Übergangsvorschriften 

 ... 

Reform der Referenzzinssätze – Phase 2 

C20C Soweit in Paragraph C20D nicht anders festgelegt, sind diese Änderungen gemäß IAS 8 rückwirkend 
anzuwenden. 

C20D Um der Anwendung dieser Änderungen Rechnung zu tragen, braucht ein Unternehmen Vorperioden nicht 
anzupassen. Ein Unternehmen darf Vorperioden nur dann anpassen, wenn dabei keine nachträglichen 
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Erkenntnisse verwendet werden. Passt ein Unternehmen Vorperioden nicht an, hat es etwaige Differenzen 
zwischen dem bisherigen Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, in das der Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung der Änderungen fällt, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder 
einer anderen als sachgerecht angesehenen Eigenkapitalkomponente) des Geschäftsjahres zu erfassen, in 
das der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen fällt. 
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